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Norm

AVG §59 Abs1 impl;

FrPolG 2005 §76 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

VwRallg;

1. AVG § 59 heute

2. AVG § 59 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 59 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Rechtssatz

War der Schubhaftbescheid rechtswidrig, weil die Schubhaft gegen den Asylwerber nicht auf § 76 Abs 1 FrPolG 2005

gestützt werden durfte, so muss das auch für die auf den Schubhaftbescheid gestützte Anhaltung gelten, und zwar

ungeachtet des Umstandes, dass mit rechtskräftiger Beendigung des Asylverfahrens nunmehr die Verhängung der

Schubhaft nach § 76 Abs 1 FrPolG 2005 in Betracht gekommen wäre. Der einmal rechtswidrige Schubhaftbescheid

kann nämlich nicht - quasi partiell für einen "Teilzeitraum"- konvalidieren, zumal dies im Ergebnis einer im Gesetz

insoweit nicht vorgesehenen Schubhaftverhängung "auf Vorrat" gleichkommen würde.War der Schubhaftbescheid

rechtswidrig, weil die Schubhaft gegen den Asylwerber nicht auf Paragraph 76, Absatz eins, FrPolG 2005 gestützt

werden durfte, so muss das auch für die auf den Schubhaftbescheid gestützte Anhaltung gelten, und zwar ungeachtet

des Umstandes, dass mit rechtskräftiger Beendigung des Asylverfahrens nunmehr die Verhängung der Schubhaft nach

Paragraph 76, Absatz eins, FrPolG 2005 in Betracht gekommen wäre. Der einmal rechtswidrige Schubhaftbescheid

kann nämlich nicht - quasi partiell für einen "Teilzeitraum"- konvalidieren, zumal dies im Ergebnis einer im Gesetz

insoweit nicht vorgesehenen Schubhaftverhängung "auf Vorrat" gleichkommen würde.
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